
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Anhörung betreffend die neuen Modellumschreibungen und 

Einreihungen Lehrpersonen und Schulsozialarbeit sowie die 

flankierenden Richtlinien 

 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Lauber 
 
Zum Entwurf zur Teilrevision der Verordnung zum Personalgesetz 
(Personalverordnung) sowie zum Entwurf der flankierenden Richtlinien des 
Personalamtes betreffend Überführungs- und Ausführungsbestimmungen 
zu den neuen Modellumschreibungen nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
Die SP Baselland begrüsst die Überarbeitung der Modellumschreibungen 
grundsätzlich, diese waren von unserer Seite längst wiederholt gefordert 
worden. Die Anhörung dazu richtet sich primär an die Gemeinden der 
Primarschulen und die Personalverbände. Trotzdem erlauben wir uns, auf 
einzelne Punkte hinzuweisen. Wir begrüssen die Überarbeitung der 
Modellumschreibungen und insbesondere die Anpassungen und 
Angleichungen auf der Primarstufe und die Aufwertung der konsekutiven 
Ausbildung. 
 
Der Regierungsrat hat den Grundsatz aufgestellt, dass abweichende 
Einreihungen nur dann erfolgen, wenn jemand über keine stufengerechte, 
EDK-anerkannte Lehrbefähigung oder wenn jemand nicht über den 
erforderlichen Fachabschluss verfügt. Gleichzeitig wird in den Richtlinien 
darauf hingewiesen (S. 2, Kapitel 3. Grundprinzipien), dass auch ältere 
Abschlüsse, sofern sie offiziell anerkannt sind und dazu berechtigen, den 
entsprechenden Unterricht auszuführen, die vorgegebenen Einreihungs-
voraussetzungen erfüllen.  
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Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, dass auf der 
Sekundarstufe I bei EDK-anerkannten Lehrdiplomen Unterschiede bis zu 
zwei Lohnklassen bestehen, die sich nicht fachwissenschaftlich begründen 
lassen und primär auf finanziellen Überlegungen beruhen. Wir lehnen eine 
Unterscheidung auf der Sekundarstufe I nach Anzahl Fächern deshalb ab. 
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Adil Koller  
Präsident SP Baselland     


